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Qualitätsstandards
Zuletzt geändert am x.x.2016



I. 	Einleitung 	Comment by Roland Kriemler: Der Text unter Einleitung ist neu. Der Text der alten Version (Bestimmungen) erscheint neu unter allgemeine Bestimmungen (passt dort besser nach Meinung der Arbeitsgruppe) 

Der Fokus der KGAST-Stiftungen liegt auf langfristiger Renditeoptimierung ihrer Anlagegruppen. Die KGAST-Stiftungen zeichnen sich durch kostengünstige Lösungen, Mitsprache der Anleger und Transparenz aus.

Die KGAST verpflichtet ihre Mitglieder zur Einhaltung der folgenden Qualitätsstandards.



II. 	Allgemeine Bestimmungen

1. Mitgliedschaft

1 Als KGAST-Mitglieder werden nur Anlagestiftungen zugelassen, die einen geprüften Jahresabschluss (Stammvermögen und mindestens eine Anlagegruppe) vorgelegt haben, wobei das Geschäftsjahr mindestens zwölf Monate betragen muss.	Comment by Roland Kriemler: KGAST will nur AST, die schon seit mindestens einem Jahr operativ tätig ist.

2 Anlagestiftungen dürfen das Qualitätslabel «KGAST-Stiftung» nur dann verwenden, wenn sie	Comment by Roland Kriemler: Diese Bestimmungen fanden sich in der alten Version unter „Einleitung“. 
a. die nachstehenden Qualitätsstandards vollumfänglich und vorbehaltslos anerkennen und die darin stipulierten Bedingungen ohne Einschränkung erfüllen,
b. die Statuten die Erlasse der KGAST einhalten, sowie die Informationspflichten erfüllen,	Comment by Roland Kriemler: Die Arbeitsgruppe hat über folgende Terminologie entschieden. Die KGAST erlässt
Richtlinien (sind von den Mitgliedern einzuhalten)
Fachempfehlungen (müssen nicht eingehalten werden)
(informiert über) 
 Mitteilungen
c. durch ihren Geschäftsführer in der Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen (KGAST) rechtmässig vertreten sind,
d. im Rahmen ihrer Möglichkeiten sich oder andere Vertreter der Anlagestiftung für KGAST-Arbeiten zur Verfügung stellen.


2. Unterstellung

Die Unterstellung unter die KGAST-Qualitätsstandards hat durch formelle Beschlussfassung des Stiftungsrates der sich unterstellenden Anlagestiftung zu erfolgen; der Beschluss ist an die Geschäftsstelle der KGAST weiterzuleiten.



III. 	Grundsätze

3. Einhaltung der Anlagerichtlinien

Die Einhaltung der Anlagerichtlinien wird durch eine von der Geschäftsführung der Stiftung und dem Asset Management unabhängige Stelle (zum Beispiel Legal, Compliance, Risk Control, Ausschuss) je nach Art der Anlagegruppe täglich, monatlich oder quartalsweise überprüft. Die Ergebnisse der Überwachung werden der Geschäftsführung der Anlagestiftung oder und/oder dem Präsidenten des Stiftungsrates gemeldet.


4. Transparenz

1 KGAST-Stiftungen ermöglichen ihren Anlegern Einblick in ihre Vermögensanlagen und erteilen Auskunft zu den anfallenden Kosten.

2 KGAST-Stiftungen verpflichten sich insbesondere zur Publikation folgender Angaben:
a. Volumen und Zusammensetzung der Anlagegruppen
b. Art und Umfang der eingegangenen Derivatgeschäfte
c. Art und Umfang von indirekten Anlagen
d. Art und Umfang der Fremdfinanzierung
e. Portfolio-Manager der Anlagegruppen
f. Differenz zwischen Ausgabe- und Rücknahmepreis im Vergleich zum NAV (Spread)

3 KGAST-Stiftungen verpflichten sich zur 
a. Einhaltung der «Richtlinien zur Berechnung und Publikation der Betriebsaufwandquote TER KGAST»,
b. Einhaltung «Richtlinie zur Berechnung und Publikation der Kennzahlen von Immobilien-Anlagegruppen TER ISA».

4 KGAST-Stiftungen verpflichten sich zur Publikation erbrachter und erhaltener Rückerstattungen. Aus den Angaben muss hervorgehen, ob erhaltene Rückerstattungen dem Vermögen einer Anlagegruppe gutgeschrieben werden.


5. Verzicht auf Garantien

KGAST-Stiftungen verzichten auf die Abgabe von Renditeversprechen. Ausnahmen von dieser Regel sind gestattet, soweit solche Garantien aus der Anlage selbst hervorgehen (Derivate, Portfolio Insurance, etc.).	Comment by Roland Kriemler: Alte Version: „Garantien auf Kurse, Erträge und Renditen“.


6. Gleichbehandlung aller Anleger

Alle Anleger sind grundsätzlich gleich zu behandeln. Abweichungen von diesem Grundsatz müssen sachlich begründet sein oder sich aus den massgeblichen Regelwerken der Stiftung (namentlich den Statuten, den Reglementen oder den Prospekten) herleiten.


7. Integrität und Loyalität

1 Personen und Institutionen, die mit der Geschäftsführung, Verwaltung oder Vermögensverwaltung betraut sind, müssen im Interesse der Anlagestiftung handeln.	Comment by Roland Kriemler: Die Bestimmungen der alten Version zu Interessen und Schutz der Anleger (alte Version Ziff. 3 Abs. 1) und Eigengeschäften und Vermögensvorteilen (alte Version Ziff. 8 und 9) sind in der BVV 2 detaillierter geregelt. Man könnte deshalb lediglich auf die Verordnungsnormen verweisen. Aufgrund von Marketingüberlegungen sollen aber auch in den Qualitätsstandards Bestimmungen bestehen (nicht nur Verweise). Deshalb neu Integrität und Loyalität (ersetzen Eigengeschäfte und Vermögensvorteile). 

2 Die KGAST-Stiftungen erlassen Regelungen zu Integrität und Loyalität.

3 Von den Personen und Institutionen, die mit der Geschäftsführung, Verwaltung oder Vermögensverwaltung betraut sind, ist einmal jährlich eine schriftliche Loyalitätserklärung abzugeben. Darin erklären sie, dass im vergangenen Geschäftsjahr die Regelungen zur Integrität und Loyalität eingehalten wurden.


8. Ausübung von Aktionärs- und Gläubigerrechten

1 Der Stiftungsrat legt die Grundsätze für die Ausübung der Aktionärs- und Gläubigerrechte fest. 

2 Er kann vorsehen, dass bei Routinegeschäften auf die Wahrnehmung von Aktionärsrechten verzichtet wird oder dass diese im Sinne der Vorschläge des Verwaltungsrates ausgeübt werden sollen.

3 Die Aktionärs- und Gläubigerrechte werden im ausschliesslichen Interesse der Anleger wahrgenommen. Der Stiftungsrat kann die Befugnis zur Wahrnehmung dieser Rechte an die Geschäftsführung delegieren, muss jedoch über ein jederzeitiges Weisungsrecht verfügen können.

4 Das Abstimmungsverhalten wird in geeigneter Form publiziert.


9. Qualifizierte Revision	Comment by Roland Kriemler: Bereits geregelt in Gesetz und Verordnung. Aufgrund Marketingüberlegungen jedoch ein Hinweis auf die besondere Qualifikation der Revisionsstelle bei einer AST.

1 Als Revisionsstelle kann nur ein staatlich beaufsichtigtes Revisionsunternehmen gemäss Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 (RAG) eingesetzt werden.

2 Die leitenden Revisoren müssen über ausgewiesene Erfahrung im Bereich von BVV 2-konformen Anlagen verfügen.



IV.	Kennzahlen

10. Standards

1 KGAST-Stiftungen verpflichten sich, die wichtigsten Kennzahlen - insbesondere Performance, Risiko und Anlagevermögen der Anlagegruppen – nach einheitlichen Standards zu berechnen.

2 KGAST-Stiftungen berechnen für ihre Immobilien-Anlagegruppen Kennzahlen, deren Berechnung sich nach « Richtlinie zur Berechnung und Publikation der Kennzahlen von Immobilien-Anlagegruppen TER ISA » richtet.	Comment by Roland Kriemler: Neuer Kommentar RK: Eigentlich könnte diese Bestimmung ersatzlos gestrichen werden, nachdem bei Ziff. 4 Abs. 3 bereits die Einhaltung verlangt wird. Zudem wird hier nicht auf die RL zur BAQ verwiesen, was nicht einheitlich ist.


11. Vergleich

KGAST-Stiftungen unterziehen sich einem Vergleich der nach Art. 10 Ziff. 1 berechneten Kennzahlen durch eine unabhängige, externe Gesellschaft. Die Resultate dieses Vergleichs werden der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.





V.	Ansprüche

12. Ausgaben und Rücknahmen

1 Die Ausgabe- und Rücknahmepreise sind täglich zu berechnen und öffentlich zugänglich zu machen. Bei Anlagen mit eingeschränkter Liquidität (Hedge Funds, Private Equity, Immobilien, Hypotheken, etc.) kann für die Berechnung und die Publikation eine andere angemessene Periodizität festgelegt werden.	Comment by Roland Kriemler: Ist heute Standard (alter Version „mindestens wöchentlich“. Andere Perioden erlaubt gem. 2. Satz.

2 Ausgaben und Rücknahmen zu den publizierten Preisen dürfen den Anlegern nicht verwehrt werden. Ausnahmen hiervon, z.B. bei Vorliegen von ausserordentlichen Verhältnissen, sind in den Statuten oder Reglementen bzw. im Prospekt der entsprechenden Anlagegruppe zu regeln.

3 Eine allfällige Differenz zwischen Ausgabepreis und NAV bzw. Rücknahmepreis und NAV muss in das Vermögen der Anlagegruppe einfliessen.

4 Im Zusammenhang mit der Ausgabe oder Rücknahme von Ansprüchen können von Dritten zur Deckung ihres Aufwandes Kommissionen erhoben werden.



VI.	Sanktionen

13. Mahnung

KGAST-Stiftungen, welche die vorliegenden Richtlinien nicht einhalten, werden ermahnt, den rechtmässigen Zustand innert sechs Monaten oder spätestens bis zur nächsten, darauf folgenden Anlegerversammlung wiederherzustellen. Zuständig für die Mahnung ist der Vorstand der KGAST.


14. Ausschlussverfahren

KGAST-Stiftungen, welche der Aufforderung zur Einhaltung der Richtlinien im Sinne von Art. 13 innert Frist nicht nachkommen oder wiederholt Richtlinien verletzen, kann die Berechtigung zur Verwendung des Qualitätslabels „KGAST-Stiftung“ entzogen werden. In diesem Fall veranlasst der Vorstand der KGAST ein Ausschlussverfahren gemäss Statuten.



VII.	Inkrafttreten

15. Rechtskraft, Revision

1 Die vorliegenden Qualitätsstandards sind an der konstituierenden Mitgliederversammlung vom 18. November 2002 erlassen worden und traten mit diesem Datum in Kraft. Sie wurden letztmals von der Mitgliederversammlung am x. v 2016 revidiert.

2 Die Revision der vorliegenden Richtlinien erfordert eine Zustimmung einer Zweidrittelsmehrheit der anwesenden Mitglieder.



Zürich, x.x.2016


Der Präsident:  

Der Geschäftsführer: 
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